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Höchstentschädigungen in der 

industriellen und großgewerblichen 

Sachversicherung

Aktuelles aus der betrieblichen Altersversorgung (bAV) Die Versicherbarkeit von Produktausfall- 

und Rückrufregressrisiken

Der industriellen und großgewerblichen 
Sachversicherung liegen Versicherungs-
summen für die versicherten Sachen wie 
Gebäude, Betriebseinrichtung, Vorräte und 
Ertragsausfall zugrunde (sog. Positionen). 
Diese stellen die Basis für die Entschädi-
gung durch den Versicherer dar. 

Abweichend hiervon begrenzen die Ver- 
sicherer regelmäßig ihre Entschädigungs- 
pflicht für bestimmte versicherte Gefahren 
auf feste Euro-Beträge. Dies ist insbeson- 
dere bei den Elementargefahren wie Sturm, 
Erdbeben und Überschwemmung der Fall. 
Je nach Risikoverhältnissen und Versicherer 
werden Höchstentschädigungen (HE) von 
EUR 5 Mio., EUR 10 Mio. oder EUR 20 Mio. 
zugrunde gelegt. Einige Versicherer kom-
binieren die Höchstentschädigungen (HE) 

für den Sach- und Ertragsausfallschaden, 
so dass der vereinbarte Betrag für den 
Schaden an den Sachwerten (Gebäude, 
Betriebseinrichtung, Vorräte) und den Er- 
tragsausfall (Betriebsunterbrechung) aus-
reichen muss. 
Wird diese Begrenzung je Versicherungsfall 
vereinbart, so handelt es sich um eine 
Höchstentschädigung (HE). Wird die Ent- 
schädigungsgrenze für alle Schadener- 
eignisse, die während eines Jahres je 
versicherter Gefahr eintreten festgelegt, so 
spricht man von einer Jahreshöchstent- 
schädigung (JHE).
Grund hierfür ist die Begrenzung des Ku- 
mulrisikos im Rahmen der Rückdeckung 
der Erstversicherer bei den Rückversiche- 
rungsgesellschaften. Wird eine bestimmte 
Region beispielsweise durch ein Elementar- 

ereignis getroffen, so werden mehrere 
Kunden des Versicherers geschädigt. 
Dieses Kumulrisiko gilt es für den Ver- 
sicherer kalkulierbar zu machen, und zwar 
durch die Vereinbarung von Höchstent- 
schädigungen (HE) in den Versicherungs- 
verträgen.

Jedes Unternehmen sollte im Rahmen der 
eigenen individuellen Risikoeinschätzung 
selbst überprüfen, ob Schadenereignisse 
vorstellbar sind, die ggf. über die verein- 
barten Höchstentschädigungen im Rahmen 
seiner Verträge hinausgehen. 
Grundlage für solche Überprüfungen und 
damit verbundenen Entscheidungen ist in 
jedem Fall eine eingehende Risikoanalyse, 
für die Sie gerne bei uns Unterstützung an-
fordern können.
MS

Höchstentschädigungen in der  
industriellen und großgewerblichen  
Sachversicherung

info@tharra-partner.de
www.tharra-partner.de



Sowohl die Gesetzgebung zur betrieb- 
lichen Altersversorgung wie auch die ar-
beitsgerichtliche Beurteilung diesbezüg- 
lich strittiger Themen unterliegen einem 
stetigen Wandel. 

A   Aktueller / sofortiger Handlungsbedarf  
ergibt sich nach neuerer Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichtes (BAG):

Ausscheiden eines Mitarbeiters mit einer 
Zusage als Direktversicherung oder Pen-
sionskasse
Als Arbeitgeber können Sie Ihre Verpflich- 
tung zur Leistung aus einer Direktver-
sicherungs- oder Pensionskassenzusage 
bei vorzeitigem Ausscheiden Ihres Arbeit- 
nehmers auf die Leistung aus dem Ver-
sicherungsvertrag begrenzen – die so ge- 
nannte „versicherungsvertragliche Lösung“ 
bzw. Anspruchsbegrenzung. Damit dies 
möglich ist, muss der Versicherungsver-
trag bestimmten inhaltlichen Anforderun-
gen entsprechen: 
1. Diese Anspruchsbegrenzung gilt nur für  
 als „Beitragsorientierte Leistungszusage“  
 erteilte Versorgungszusagen, 
2. es besteht ein unwiderrufliches Bezugs- 
 recht, 
3. es liegen keine Abtretung oder Belei- 
 hung des Vertrages und keine Beitrags- 
 rückstände vor,
4. die Überschussanteile werden aus- 
 schließlich zur Erhöhung der Alters- 
 leistung verwendet.
Bislang wurde diese Erklärung zumeist 
schon mit dem Vertragsabschluss doku-
mentiert und im Falle eines späteren Aus- 
scheidens des Mitarbeiters nicht erneuert.  
Die Anspruchsbegrenzung wurde von den 
Beteiligten als wirksam angesehen. Im Wi- 
derspruch zu dieser bisherigen Handhabung 
hält das BAG diese Erklärung nunmehr nur  
dann für wirksam, wenn sie in einem sach- 
lichen und zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Ausscheiden des Arbeitnehmers abge-
geben wird (BAGv. 19.05.2016, AZ 794/14).
Die Anspruchsbegrenzung gegenüber Ar- 
beitnehmer und Versicherer muss innerhalb 
von drei Monaten seit dem Ausscheiden des  

Arbeitnehmers erklärt werden (§ 2 Abs. 2 
bzw. Abs. 3 BetrAVG). Zur weiterhin wirk- 
samen und fristgerechten Vereinbarung 
einer Anspruchsbegrenzung durch die 
„versicherungsvertragliche Lösung“ emp- 
fehlen wir, künftig Erklärungen an Ar- 
beitnehmer sowie an Versicherer zu ver- 
wenden, welche wir Ihnen gern zur Verfü-
gung stellen.

B  Handlungsbedarf für Versorgungs- 
zusagen an beherrschende GGF ergibt sich 
aus dem Schreiben des Bundesfinanz- 
ministeriums (BMF) vom 09.12.2016:

Überprüfung des Pensionsalters in Pen-
sionszusagen und Zusagen von Unter-
stützungskassen
• Für nach dem 09.12.2016 erteilte Ver- 
 sorgungszusagen ist zwingend der Ren- 
 tenbeginn im Alter von 67 Jahren vorzu- 
 sehen.
• Bei vertraglich vereinbartem geringerem  
 Pensionsalter ist regelmäßig eine Bewer- 
 tung der Zuführungen zur Pensionrück- 
 stellung als (anteilige) verdeckte Gewinn- 
 ausschüttung (vGA) zu erwarten. Der  
 Betriebsausgabenabzug für Beitrags- 
 zahlungen wird bei einer vGA verwehrt. 
• Für bis zum 09.12.2016 bereits erteilte  
 (Bestands-) Zusagen ist eine Anpassung 
 des Mindestpensionsalters auf 65 Jahre  
 zulässig und vorgesehen – jedoch nur  
 noch im Laufe des hiernach beginnen- 
 den Wirtschaftsjahres.

Wir empfehlen Ihnen, diese Prüfungen / 
Anpassungen baldmöglichst vorzuneh- 
men – auf das Schriftformerfordernis, 
die Vorlage eines diesbezüglichen Ge- 
sellschafterbeschlusses sowie die kor- 
respondierende (Um-)Gestaltung des 
Dienstvertrages ist dabei zu achten. Be- 
stehende Rückdeckungsversicherungen 
sollten ebenfalls überprüft und möglich- 
erweise angepasst werden. 

Vorsorglich empfehlen wir darüber hi- 
naus auch, für versicherungsförmige 
Durchführungswege zukünftig das Min- 
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destpensionsalter von 67 Jahren aus-
nahmslos anzuwenden.

C  Mittelfristiger Handlungsbedarf er- 
gibt sich aus neuen Unverfallbarkeitsfris-
ten in der betrieblichen Altersversorgung 
ab 2018:

Entgeltumwandlung
Alle aus Entgeltumwandlung finanzierten 
Zusagen, die ab dem 01.01.2001 erteilt 
wurden, sind sofort gesetzlich unverfallbar. 
Für alle Zusagen, die bis zum 31.12.2000 
erteilt wurden, wurde in der Regel die sofor-
tige Unverfallbarkeit vertraglich vereinbart. 

Arbeitgeberfinanzierte Versorgung
Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig, d. h. vor 
Eintritt des Versorgungsfalles aus dem Un-
ternehmen aus, wird überprüft, ob er einen 
so genannten unverfallbaren Anspruch auf 
die versprochene betriebliche Altersver-
sorgung hat (§ 1 b BetrAVG). Mit Unver-
fallbarkeit wird das Weiterbestehen von 
Versorgungsansprüchen nach dem Aus-
scheiden aus der Firma bezeichnet. Sofern 
keine Unverfallbarkeit vorliegt, hat der Ar- 
beitgeber das Recht, die vertraglichen Leis-
tungen zu beanspruchen. 

Bei arbeitgeberfinanzierten Versorgungen 
ist zu beachten, wann die Zusage erteilt 
wurde.

!
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Zusagen bis 31.12.2017
Für alle Zusagen, die bis zum 31.12.2017 
erteilt werden, bleiben unverfallbare An- 
sprüche erhalten, sofern der Arbeitneh-
mer das 25. Lebensjahr vollendet und die 
Zusage mindestens fünf Jahre bestanden 
hat – gerechnet ab dem Diensteintritts- 
datum.

Neuregelung ab 01.01.2018
Die Unverfallbarkeitsfristen für arbeitgeber-
finanzierte Versorgungen ändern sich nach 
dem 31.12.2017. Für ab 2018 neu erteilte 
Zusagen bleiben die Ansprüche erhalten, 
wenn der Arbeitnehmer das 21. Lebensjahr 
vollendet hat und die Zusage mindestens 
drei Jahre nach dem Diensteintritt bestand. 
Für Zusagen, die vor dem 01.01.2018 erteilt 
werden, gibt es eine Übergangsregel: Diese 
Zusagen werden ebenfalls gesetzlich un-
verfallbar, wenn die Zusage zum 01.01.2018 
drei Jahre bestand und der Arbeitnehmer 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
das 21. Lebensjahr vollendet hat. Eine Be-
nachteiligung älterer Zusagen schließt der 
Gesetzgeber hiermit aus.

gende Neuerungen durch das Betriebsren- 
tenstärkungsgesetz (BRSG) sind geplant: 

1. Steuer- und sozialversicherungsrecht- 
 liche Änderungen
• Erhöhung des steuerlichen Förderrahmens 
  § 3 Nr. 63 EStG von 4 % auf 8 % der  
 BBG (4 % 2017 = EUR 3.048,- + Erhö- 
 hungsbetrag EUR 1.800,-; 8 % 2018 ~  
 ca. EUR 6.100,-)
• Höhere steuerliche Förderung der bAV 

bei Abfindungen und die Möglichkeit des 
Nachholens von Beitragszahlungen nach 
ruhenden Arbeitsverhältnissen

• Reduzierung der sog. Anrechnung auf  
 die Grundsicherung für zusätzliche Al- 
 tersversorgungsleistungen
• Abschaffung der Riester-Doppelverbei- 
 tragung und Erhöhung der Riester- 
 Grundzulage
2.  bAV-Förderbetrag
• Gezielte Förderung von Arbeitnehmern  
 mit einem Monatseinkommen unter  
 EUR 2.000,-

Zusagedatum vor 2018

Unverfall-
barkeitsfristen

Zusage besteht seit fünf Jahren 
und Arbeitnehmer ist mindes-
tens 25 Jahre alt 

Übergangs-
regel  

Zusage besteht ab 01.01.2018 
drei Jahre und Arbeitnehmer ist 
mindestens 21 Jahre alt

3. Sozialpartnermodell – Stärkung der  
 tarifvertraglichen Regelungen
• Reine beitragsorientierte Zusage sowie 
  obligatorische Teilnahme an der bAV für 
  neu eintretende Mitarbeiter (Opting-out) 

Bundestag und Bundesrat haben sich be-
reits in diesem Frühjahr mit dem Gesetz-
entwurf beschäftigt. Der Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens ist noch vor der 
Sommerpause 2017 geplant. Hinsichtlich 
der neuen Gesetzeslage halten wir Sie 
selbstverständlich informiert.

Grundsätzlich sehen wir die bAV-Reform 
als Chance, Ihre Position als attraktiver 
Arbeitgeber und verantwortungsvoller So-
zialpartner zu stärken. 
Sprechen Sie uns gern zu gegebener Zeit 
hierzu an, damit Ihre Mitarbeiter bereits 
mit der Einführung der neuen Gesetzge- 
bung von deren Änderungen profitieren 
können.
RW

Arbeitgeberfinanziert

Zusagedatum ab 2018

Unverfall-
barkeitsfristen

Zusage besteht seit drei Jahren 
und Arbeitnehmer ist mindes-
tens 21 Jahre alt

D  Ausblick und erste Informationen zur 
geplanten bAV-Reform 2018
Mit einer umfassenden Reform will die Re-
gierungskoalition die betriebliche Alters- 
versorgung insbesondere bei kleineren 
und mittelständischen Unternehmen (KMU) 
stärken, da bei diesen die bAV bisher nicht 
oder sehr gering verbreitet ist. Beste- 
hende Anreize sollen verbessert, Verbrei- 
tungs-Hemmnisse beseitigt werden. Fol- 
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Insbesondere Zulieferer von Anlagen- und 
Maschinenkomponenten und auch Ma- 
schinenhersteller und Anlagenbauer selbst 
sehen sich im Rahmen der Globalisierung 
ihres Geschäfts zunehmend Haftungsrisi- 
ken ausgesetzt, die häufig erst erkannt 
werden, wenn die Schadenersatzforderung 
des Kunden auf dem Tisch liegt. Auf zwei 
dieser Risiken, die für mittelständische 
Betriebe existenzbedrohend sein können, 
sofern diese nicht vertraglich oder im Rah-
men der AGB begrenzt werden können, wird 
im Folgenden eingegangen:

Produktausfallrisiken
Hierbei handelt es sich um die Lieferung 
von fehlerhaften Produkten und / oder Leis-
tungen, die beim Abnehmer Betriebsun-
terbrechungsschäden verursachen, z. B. 
weil Sie dort zum Betriebsstillstand führen. 
Der nicht mehr realisierte Ertrag wird dem 
Lieferanten in der Folge in Rechnung ge-
stellt und kann – je nach Dauer des Be-
triebsstillstands und der Betriebsart und 
-größe – ggf. immense Höhen erreichen. 
Im Rahmen konventioneller Industriehaft-
pflichtversicherungen gelten Forderungen 
dieser Art nicht als mitversichert – es muss 
daher – teilweise gegen nicht unerheb- 
lichen Mehrbeitrag – eine zusätzliche 
versicherungsvertragliche Vereinbarung  
getroffen werden. Die Höhe des Mehr- 
beitrags wird im Einzelfall vom Versiche- 
rer kalkuliert, da die individuelle produkt- 
und ggf. auch länderspezifische Risiko- 

situation des jeweiligen Unternehmens / 
Lieferanten analysiert werden muss. Den 
Deckungsumfang für Vermögensschäden 
infolge von Produktmängeln haben einige 
Versicherer nunmehr entsprechend erwei- 
tert und bieten diese offene Vermögens- 
schadendeckung für Produktmängel über 
die herkömmliche Produkthaftpflichtver- 
sicherung hinaus an. Unter anderem wird 
Deckung geboten für:
• Nutzungsausfall
• Produktionsausfall und Betriebsunter- 
 brechung
• Den Ersatz vergeblicher Aufwendungen

Vorteile der neuen Deckung
• Ergänzungsbaustein zur konventionellen 
  und erweiterten Produkthaftpflichtver- 
 sicherung (unter Wahrung des Besitz- 
 standes)
• Deckung in der gesamten Lieferkette
• In Abgrenzung zur erweiterten Produkt- 
 haftpflichtversicherung keine Beschrän- 
 kung auf bestimmte Bausteine oder  
 enumerativ aufgezählte Kostenpositionen 
• Gezielte Abbedingung des Erfüllungs- 
 ausschlusses
• Deckung gilt auch für Hersteller von  
 Endprodukten (Maschinenhersteller)
 
Rückrufregressrisiken
In diesem Fall gilt das Risiko versichert, 
dass die dem Abnehmer gelieferten feh- 
lerhaften oder falschen Produkte bei die-
sem zu Kostenschäden durch gesetzlich 

Die Versicherbarkeit von Produkt- 
ausfall- und Rückrufregressrisiken
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vorgeschriebene Rückrufaktionen führen.
Auch dieses Risiko bedarf der individu- 
ellen Analyse und Prämienkalkulation.
Da häufig der Prämienaufwand für die 
„volle Deckung“ von den Zulieferern als 
zu hoch erachtet wird, kann ggf. auch  
eine reine Abwehrkostendeckung verein-
bart werden.

Während im Falle der vollen Deckung vom 
Versicherer der anerkannte volle Kosten- 
schaden für den erforderlichen Rückruf 
ersetzt wird, besteht im Falle der Ab- 
wehrkostendeckung Versicherungsschutz 
allein für die Kosten der Abwehr von 
Ansprüchen, die durch einen vom Abneh-
mer oder Dritten zur Vermeidung von Per-
sonen- oder Sachschäden durchgeführten 
Rückruf von Produkten, die mittels der 
Produkte des Lieferanten hergestellt, be- 
oder verarbeitet wurden, entstanden sind. 

Versicherte Kosten sind beispielsweise: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- 
und Gerichtskosten, Aufwendungen zur 
Abwendung und Minderung des Schadens 
bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, 
die dem Versicherungsnehmer nicht selbst 
entstehen. Unternehmen, die ggf. diesen 
Risiken ausgesetzt sind, sind also gut 
beraten, zumindest eine Rückrufregress- 
Abwehrdeckung in Anspruch zu nehmen, 
sofern die „volle Deckung“ zu kostspielig 
erscheint.
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